
nicht allein deshalb aus dem Anwendungsbereich dieser Bestim
mung herausfällt, weil er nicht über eine Erlaubnis verfügt, solche 
Wetten Personen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats seiner Nie
derlassung anzubieten, sondern nur über eine Erlaubnis, diese 
Dienstleistungen Personen im Ausland anzubieten. 

2. Art. 49 EG ist dahin gehend auszulegen, dass, wenn ein regio
nales staatliches Monopol auf Sportwetten und Lotterien errichtet 
wurde, mit dem das Ziel verfolgt wird, Anreize zu übermäßigen 
Ausgaben für das Spielen zu vermeiden und die Spielsucht zu 
bekämpfen, und ein nationales Gericht sowohl feststellt, 

— dass andere Arten von Glücksspielen von privaten Veranstal
tern, die über eine Erlaubnis verfügen, betrieben werden dürfen, 
als auch, 

— dass in Bezug auf andere Arten von Glücksspielen, die nicht 
unter das Monopol fallen und zudem ein höheres Suchtpoten
zial als die dem Monopol unterliegenden Spiele aufweisen, die 
zuständigen Behörden eine zur Entwicklung und Stimulation 
der Spieltätigkeiten geeignete Politik der Angebotserweiterung 
betreiben, um insbesondere die aus diesen Tätigkeiten fließen
den Einnahmen zu maximieren, 

das nationale Gericht berechtigten Anlass zu der Schlussfolgerung 
haben kann, dass ein solches Monopol nicht geeignet ist, die 
Erreichung des mit seiner Errichtung verfolgten Ziels dadurch zu 
gewährleisten, dass es dazu beiträgt, die Gelegenheiten zum Spiel 
zu verringern und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter 
und systematischer Weise zu begrenzen. 

Dass die Glücksspiele, die Gegenstand des genannten Monopols 
sind, in die Zuständigkeit der regionalen Behörden fallen, während 
für die anderen Arten von Glücksspielen die Bundesbehörden zu
ständig sind, ist dabei unerheblich. 

3. Art. 49 EG ist dahin gehend auszulegen, dass eine in einem 
Mitgliedstaat eingeführte Regelung, nach der das Angebot be
stimmter Arten von Glücksspielen einer vorherigen behördlichen 
Erlaubnis bedarf, als eine in den durch Art. 49 EG gewährleisteten 
freien Dienstleistungsverkehr eingreifende Regelung nur dann den 
Anforderungen dieser Bestimmung genügen kann, wenn sie auf 
objektiven, nicht diskriminierenden und im Voraus bekannten Kri
terien beruht, die der Ermessensausübung durch die nationalen 
Behörden Grenzen setzen, damit diese nicht willkürlich erfolgen 
kann. Zudem muss jedem, der von einer auf einem solchen Eingriff 
beruhenden einschränkenden Maßnahme betroffen ist, ein effektiver 
gerichtlicher Rechtsbehelf offenstehen. 

4. Art. 49 EG ist dahin gehend auszulegen, dass eine nationale 
Regelung, die das Veranstalten und das Vermitteln von Glücks
spielen im Internet untersagt, um übermäßige Ausgaben für das 
Spielen zu vermeiden, die Spielsucht zu bekämpfen und die Ju
gendlichen zu schützen, grundsätzlich als zur Verfolgung solcher 
legitimer Ziele geeignet angesehen werden kann, auch wenn das 
Anbieten solcher Spiele über herkömmlichere Kanäle zulässig 
bleibt. Dass das Verbot mit einer Übergangsmaßnahme wie der 
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden verbunden ist, lässt seine 
Eignung unberührt. 

( 1 ) ABl. C 128 vom 24.5.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 9. September 
2010 (Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Linz 

— Österreich) — Strafverfahren gegen Ernst Engelmann 

(Rechtssache C-64/08) ( 1 ) 

(Freier Dienstleistungsverkehr — Niederlassungsfreiheit — 
Nationale Regelung zur Errichtung eines Konzessionssystems 
für den Betrieb von Glücksspielen in Spielbanken — Vergabe 
der Konzessionen nur an Aktiengesellschaften mit Sitz im 
Inland — Vergabe sämtlicher Konzessionen ohne 

Ausschreibung) 

(2010/C 288/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Linz 

Beteiligter des Ausgangsverfahrens 

Ernst Engelmann 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Landesgericht Linz — Aus
legung der Art. 43 und 49 EG — Nationale Regelung, die 
den Betrieb von Glücksspielen in Kasinos ohne Konzession 
der zuständigen Behörde unter Androhung von Strafe verbietet, 
aber die Möglichkeit zur Erlangung einer solchen, für maximal 
15 Jahre gültigen Konzession Aktiengesellschaften mit Sitz im 
Inland und ohne Filialbetrieb im Ausland vorbehält
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Tenor 

1. Art. 43 EG ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegensteht, die den Betrieb von Glücksspielen in 
Spielbanken ausschließlich Wirtschaftsteilnehmern mit Sitz im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats vorbehält. 

2. Das Transparenzgebot, das sich aus den Art. 43 EG und 49 EG 
sowie dem Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Verbot der Dis
kriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ergibt, steht 
einer Vergabe sämtlicher Konzessionen für den Betrieb von Spiel
banken im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, die ohne 
Ausschreibung erfolgt, entgegen. 

( 1 ) ABl. C 116 vom 9.5.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 2. September 
2010 — Europäische Kommission/Deutsche Post AG, 
Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste 

e. V., UPS Europe SA, Bundesrepublik Deutschland 

(Rechtssache C-399/08 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Art. 87 EG — Von den Mitgliedstaaten 
gewährte Beihilfen — Maßnahmen der Bundesrepublik 
Deutschland zugunsten der Deutschen Post AG — Art. 86 
EG — Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse — Ausgleich der Mehrkosten einer nicht kosten
deckenden Verkaufsstrategie im Haus zu Haus Paketdienst 
— Bestehen eines Vorteils — Prüfungsmethode der Kommis
sion — Beweislast — Art. 230 EG — Umfang der 

gerichtlichen Nachprüfung durch das Gericht) 

(2010/C 288/15) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Europäische Kommission (Prozessbevoll
mächtigte: V. Kreuschitz, J. Flett und B. Martenczuk) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Deutsche Post AG (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt J. Sedemund), Bundesverband Interna
tionaler Express- und Kurierdienste e. V. (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt R. Wojtek), UPS Europe SA (Prozessbevoll
mächtigter: E. Henny, advocaat), Bundesrepublik Deutschland 
(Prozessbevollmächtigte: M. Lumma und B. Klein) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte 
erweiterte Kammer) vom 1. Juli 2008 in der Rechtssache 
T-266/02 (Deutsche Post/Kommission), mit dem das Gericht 
die Entscheidung 2002/753/EG der Kommission vom 19. Juni 
2002 über Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zu
gunsten der Deutschen Post AG (ABl. L 247, S. 27), mit der 
die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar er
klärt und ihre Rückforderung angeordnet wurde, für nichtig 
erklärt hat — Ausgleich von Mehrkosten aufgrund einer Politik 
des nicht kostendeckenden Verkaufs im Haus-zu-Haus-Paket
dienst — Verstoß gegen die Art. 86 Abs. 2 und 87 Abs. 1 
EG sowie Art. 230 EG und Art. 36 der Satzung des Gerichts
hofs — Nichtigerklärung ohne Feststellung eines konkreten Feh
lers in der die angefochtene Entscheidung stützenden Argumen
tation der Kommission — Fehlende Begründung im Hinblick 
auf die angebliche Unrechtmäßigkeit der Methode, die die Kom
mission zur Feststellung des Bestehens einer rechtswidrigen Bei
hilfe angewandt hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel und die Anschlussrechtsmittel werden zurück
gewiesen. 

2. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten und die 
Kosten der Deutschen Post AG im Zusammenhang mit dem 
Rechtsmittel. 

3. Der Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e. 
V. und die UPS Europe SA tragen ihre eigenen Kosten im 
Zusammenhang mit dem Rechtsmittel. 

4. Die Deutsche Post AG, der Bundesverband Internationaler 
Express- und Kurierdienste e. V. und die UPS Europe SA tragen 
ihre eigenen Kosten im Zusammenhang mit den 
Anschlussrechtsmitteln. 

5. Die Bundesrepublik Deutschland trägt ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 301 vom 22.11.2008.
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